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Die Selbstanzeige im Lichte der aktuellen Ermittlungsmaßnahmen
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Das Entdeckungsrisiko für die Steuerhinterziehung hat sich aufgrund der aktuellen Entwicklungen stark erhöht. Auch wenn die
Zulässigkeit des Ankaufs von Daten-CD/DVDs zu Recht in Zweifel gezogen wird, so zeigt die aktuelle Praxis, dass bereits wenige
Wochen nach dem Ankauf der Daten-CD deutsche Steuerfahnder erste Hausdurchsuchungen aufgrund von gerichtlichen Durch-
suchungsbeschlüssen vorgenommen haben.

Vor dem Hintergrund der zu erwarteten Welle von Ermittlungsmaßnahmen und der noch nicht beendeten Diskussion über eine
künftige Abschaffung gewinnt die Selbstanzeige noch stärker an Bedeutung.

I. Gestufte Selbstanzeige und Teil-Selbstanzeige möglich

Der zur Selbstanzeige bereite Steuerpflichtige sieht sich oft der Situation ausgesetzt, dass die konkreten Informationen über
Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung verfügbar sind. Ist Eile geboten und können
Einkünfte noch nicht korrekt ermittelt werden, kann die Selbstanzeige stufenweise erfolgen (gestufte Selbstanzeige). Erst werden
die Besteuerungsgrundlagen großzügig geschätzt, das Finanzamt kann die Steuerbescheide ändern und mit fristgerechter
Zahlung tritt die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige ein. Werden diese Änderungsbescheide dann durch Einspruch offen
gehalten, kann die korrekte Besteuerung nach Vorlage der exakten Daten herbeigeführt werden. Die Erfahrung zeigt, dass die
steuerpflichtigen Einkünfte oft erheblich geringer ausfallen, als es der Steuerpflichtige in der ersten Einschätzung erwartet.

<<   back to top

II. Keine Strafbefreiung bei Tatentdeckung

Neben anderen Ausschlussgründen ist die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige dann unmöglich, wenn die Tat bereits
entdeckt ist und der Steuerpflichtige dies wusste oder bei verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste. Allein
deshalb, weil die Finanzbehörden im Besitz einer Daten-CD sind, ist die Tat aber noch nicht entdeckt. Eine Tatentdeckung ist
regelmäßig erst dann gegeben, wenn die durch den konkret bekannten Steuerpflichtigen verkürzte Steuer nach Steuerart und
Besteuerungszeitraum bestimmbar und der Höhe nach bezifferbar ist. Allein der Eingang von bestimmten Daten bei der
zuständigen Behörde (Finanzamt) und die Sichtung dieser Daten reichen zur Tatentdeckung ebenfalls noch nicht aus. Es muss
vielmehr ein Abgleich der erlangten Daten mit den fraglichen Steuererklärungen des Steuerpflichtigen erfolgen. Erst wenn
feststeht, dass die erlangten Daten zu einer höheren Steuer führen, ist die Tat entdeckt. Das ungeprüfte Datenmaterial führt daher
unseres Erachtens allein noch nicht zu einer Tatentdeckung. Die strafbefreiende Selbstanzeige bleibt damit möglich, solange die
Daten von dem zuständigen Finanzamt noch nicht konkret ausgewertet wurden. Wann die Auswertung erfolgt, entzieht sich aber
der Kenntnis des Steuerpflichtigen. Schnelles Handeln ist zu empfehlen, da der Steuerpflichtige nur gewinnen kann: Kommt er der
Tatentdeckung zuvor, hat seine Erklärung strafbefreiende Wirkung. Verpasst er den Entdeckungszeitpunkt, kann er zumindest mit
milderer Bestrafung rechnen.



III. Selbstanzeige in verdeckter Stellvertretung

Die bereits eingeleiteten Verfahren zeigen, dass die Steuerfahnder auch Material gegen Bankmitarbeiter sammeln, indem sie
systematisch nach deren Namen fragen. Eine Selbstanzeige ist ein persönlicher Strafaufhebungsgrund, d.h. sie entlastet
grundsätzlich nur denjenigen, der sie abgibt. Gibt der Kunde seine Selbstanzeige ohne Rücksprache mit seinem Kundenberater
ab, kann unter Umständen die Beihilfehandlung des Beraters bereits entdeckt und die Möglichkeit einer Selbstanzeige für diesen
nicht mehr gegeben sein.

Um dieses Risiko zu vermeiden, wäre es zu empfehlen, dass der Kunde seine Selbstanzeige in verdeckter Stellvertretung auch für
seinen Bankberater abgibt. Der Name des Beraters wird gegenüber dem Finanzamt nicht offengelegt. Durch eine interne,
nachweisbare Bevollmächtigung wirkt die Selbstanzeige des Kunden jedoch strafbefreiend dann auch für den Bankberater.
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IV. Dringender Handlungsbedarf

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass das Entdeckungsrisiko für nicht ordnungsgemäß versteuerte Einkünfte und Vermögen im
Ausland sowohl für Steuerpflichtige als auch ihre Bankberater immer höher wird. Die aktuelle Praxis zeigt, dass Kopien der
erworbenen Daten innerhalb kürzester Zeit an verschiedene Finanzämter bundesweit verschickt und bereits ausgewertet wurden.
Um die große Zahl der betroffenen Steuerpflichtigen bewältigen zu können, haben Finanzministerien angekündigt, ihr Personal
aufzustocken. Diese Entwicklung hat nach aktuellen Schätzungen bereits mehr als 10.000 Selbstanzeigen ausgelöst. Solange die
individuelle Steuerhinterziehung noch nicht entdeckt ist, besteht immer noch die Möglichkeit einer Selbstanzeige. Durch deren
rechtzeitige Abgabe und die Nachzahlung der hinterzogenen Steuern kann der Steuerpflichtige die Straffreiheit erlangen. Diese
sollte mit einem rechtlich und steuerlich versierten Berater angesichts des bestehenden Zeitdrucks kurzfristig abgestimmt werden.
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